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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land für das Wirtschaftsjahr 2020 
 
 
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. V. m. Art. 26 Abs. 1 und Art. 
40 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und § 17 Verbandssatzung erlässt der 
Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land folgende Haushaltssatzung: 
 
 
§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im 
 
Erfolgsplan 
 
in den Erträgen mit        13.614.000 € 
und in den Aufwendungen mit     15.414.000 € 
 
und im Vermögensplan 
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       1.541.000 € 
 
ab. 
 
 
§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 
 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
wird auf 600.000 € festgesetzt. 
 
 
§ 5 
 
Umlagen nach § 18 der Verbandssatzung werden nicht erhoben. 
 
 
§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
II. 
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(1) Die Haushaltssatzung 2020 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
(2) Die Haushaltssatzung 2020 samt Anlagen liegt gemäß Art. 40 Abs. 1 und 2 KommZG in Verbindung mit 
Art. 65 Abs. 3 GO bis zur amtlichen Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes in 94315 Straubing, Äußere Passauer Str. 75, während der üblichen Dienststunden 
öffentlich Zur Einsichtnahme auf. 
 
Straubing, 23. Oktober 2020 
 
ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT 
STRAUBING STADT UND LAND 
 
Markus Pannermayr 
Oberbürgermeister 
Verbandsvorsitzender 
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